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Beschlussübersicht
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen)

Beschlussvorlage
Gemeinde Ventschow

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV11/2017-0485
öffentlich

24.01.2017
Bürgermeister

Beschluss über den Entwurf und die Auslegung der 1. Änderung  
des Bebauungsplanes Nr. 3 "Am See"  der Gemeinde Ventschow - im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 20.02.2017 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
Ö 13.03.2017 Gemeindevertretung Ventschow

Beschlussvorschlag:
1. Die Entwürfe der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „ Am See “ in Ventschow und   
    der Begründung werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt. 
    Der Änderungsbereich entspricht vollständig dem Geltungsbereich der Ursprungssatzung.

2. Die Entwürfe des Planes und der Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
    auszulegen.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind zu beteiligen und über die 
    öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.

Anlage/n:
Entwurf B-Plan, Begründung, Anlage 1 und 2

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Beschlüsse:

20.02.2017 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt

SI/11/BauA-70 Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, 
Verkehr Umwelt der Gemeinde Ventschow

Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, dem folgenden Beschlussvorschlag 
zuzustimmen.

Beschlussvorschlag:
1. Die Entwürfe der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „ Am See “ in Ventschow und   
    der Begründung werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt. 
    Der Änderungsbereich entspricht vollständig dem Geltungsbereich der Ursprungssatzung.

2. Die Entwürfe des Planes und der Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
    auszulegen.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind zu beteiligen und über die 
    öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 6
davon besetzte Mandate: 6
davon Anwesende: 5
Ja- Stimmen: 5
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

13.03.2017 Gemeindevertretung Ventschow
SI/11/GV11-81 Sitzung der Gemeindevertretung Ventschow
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